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KronachKronach Die Bildhauer Schreiber
setzen ein Denkmal
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Neue Struktur für WohnungsbaugesellschaftUnter dem
Hammer Räte reden

über den Etat

Kronach — Darf ich mich wäh-
rend der Arbeit in Facebook be-
wegen? Inwieweit werde ich für
Äußerungen dort zur Rechen-
schaft gezogen? – Fragen, die
sich junge Menschen stellen
(sollten), beantwortet die Kro-
nacher Rechtsanwältin Manuela
Wittmann.

Soziale Netzwerke nehmen im Le-
ben von immer mehr Menschen im-
mer größeren Raum ein. Rund um
die Uhr wird gechattet und gepos-
tet. Inwieweit ist dies am Arbeits-
platz erlaubt? Ist dies mit privaten
Telefonaten vergleichbar?
Wittmann: Vorweg ist anzumer-
ken, dass in vielen Berufen (Au-
ßendienstmitarbeiter) vom Ar-
beitgeber die Nutzung sozialer
Netzwerke sogar gewünscht
wird und dies dann auch Vorteile
für das Unternehmen haben
kann. Wenn es im Gegensatz da-
zu um die ausschließlich private
Nutzung der Netzwerke wäh-
rend der Arbeitszeit geht, dann
gibt es die meisten gerichtlichen
Entscheidungen zur Frage der
privaten Internetnutzung am
Arbeitsplatz. Zur Nutzung von
Facebook, Twitter, Xing und Co
gibt es noch nicht viele Entschei-
dungen.

Insgesamt sind die zur Inter-
netnutzung ergangenen Grund-
sätze aber anwendbar. Das be-
deutet: Ohne Genehmigung des
Arbeitgebers ist die private Nut-
zung des Internets, wie auch pri-
vate Telefonate und auch das
Chatten während der Arbeits-
zeit, grundsätzlich nicht erlaubt.
Nutzt der Mitarbeiter dies den-
noch, dann verletzt er Arbeit-
nehmerpflichten und muss ar-

beitsrechtliche Konsequenzen
befürchten. Grundsätzlich ist
dann je nach Einzelfall von der
Abmahnung bis hin zur Kündi-
gung jede arbeitsrechtliche Kon-
sequenz möglich. Bei wieder-
holtem Chatten in nicht ganz un-
erheblichem Umfang muss der
Arbeitnehmer mit einer Ab-
mahnung und im Falle der Wie-
derholung auch mit einer Kün-
digung rechnen.

Einträge in so-
zialen Netz-
werken sind
zeitlich zuor-
denbar und –
im Gegensatz
zu Mails – öf-
fentlich einseh-
bar. Was kann
passieren, wenn
ein Arbeitgeber
von einem,
mehreren oder
regelmäßigen
Einträge in so-
zialen Netz-
werken er-
fährt?
Wie darge-
legt kann der
Arbeitgeber
– wenn im Betrieb keine Rege-
lung besteht – den Arbeitneh-
mer abmahnen und auffordern,
ein solches Verhalten während
der Arbeitszeit zu unterlassen.
Kommt dieser der Aufforderung
nicht nach, kann der Arbeitge-
ber grundsätzlich kündigen. Bei
sehr exzessiver Nutzung des so-
zialen Netzwerks läuft der Ar-
beitnehmer Gefahr, dass der Ar-
beitgeber wegen erheblicher
Vertragspflichtverletzung das

Arbeitsverhältnis sogar fristlos
kündigen kann.

Junge Menschen tragen in sozialen
Netzwerken nicht selten ihr Herz
auf der Zunge. Wie ist die Situati-
on zu beurteilen, wenn sich jemand
– nach der Arbeit – beim Chat mit
Freund(inn)en darüber äußert,
dass der Arbeitstag (wieder) lang-
weilig war?
Bei einer außerdienstlichen
Nutzung ist der Arbeitnehmer

grundsätzlich
verpflichtet, Be-
triebs- und Ge-
schäftsgeheim-
nisse des Ar-
beitgebers
nicht zu verra-
ten. Dabei
handelt es sich
um eine allge-
meine Pflicht
des Arbeitneh-
mers aus dem
Arbeitsverhält-
nis. Der Ar-
beitnehmer
muss auch un-
ternehmens-

schädliche Äuße-
rungen unterlassen.

Die Abgrenzung des erlaubten
vom unerlaubten Verhalten ist
schwierig. Äußerungen hin-
sichtlich des Arbeitsplatzes, des
Arbeitgebers, der Kollegen oder
auch nur der Art der Arbeitswei-
se sind kritischer zu beurteilen,
wenn sie in einem selbst verfass-
ten Artikel Millionen Mitglie-
dern der Plattform zugänglich
gemacht werden. Es ist ein höhe-
rer Maßstab anzulegen, als wenn
lediglich per E-Mail eine Mittei-
lung an eine andere Person ge-

sandt wird. Sobald der Arbeitge-
ber oder die Firma verunglimpft
werden, muss der Arbeitnehmer
mit arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen rechnen. Dies kann
wiederum von der Abmahnung
bis zur Kündigung reichen, je
nach Art der getroffenen Aussa-
ge.

Was sollten also Arbeitgeber tun?
Was ist aus Sicht von Arbeitneh-
mern wichtig?
Der Arbeitgeber ist gut beraten,
wenn er den Arbeitnehmern
eindeutige Regelungen zur Nut-
zung der sozialen Netzwerke so-
wie der Internetnutzung vor-
gibt.

Der Arbeitnehmer sollte im-
mer bedenken, dass „Freunde“
in den sozialen Netzwerken auch
die „Freunde der Freunde“
sind. Damit ist eine Vielzahl von
Menschen gemeint, welche
nichts mehr mit den umgangs-
sprachlichen Freunden zu tun
haben. Besonders junge Men-
schen sollten sich vergegenwär-
tigen, dass die Eintragungen im
Netz auch nicht mehr einfach
löschbar und damit für lange
Zeit einer Vielzahl von Men-
schen zugänglich sind. Es kann
also nicht nur im Einzelfall den
Arbeitsplatz kosten, es kann
auch dazu führen, dass die Kar-
rierechancen unbemerkt gefähr-
det werden. Bei allen Einträgen
im Netz ist daher besondere Vor-
sicht geboten. Außerdem sollten
die privaten Kontakte, also auch
per SMS, Chat, Internet usw.,
nur in der Freizeit vorgenom-
men werden. Nur in absoluten
Ausnahme- und Notfällen soll-
ten diese während der Arbeits-

zeit getätigt werden. Aber auch
dann nur, wenn sie durch den
Chef genehmigt sind. Ansonsten
muss im Notfall beim Vorgesetz-
ten um Erlaubnis nachgefragt
werden, bevor gechattet wird.

Wie öffentlich sind soziale Netz-
werke? Wir haben erst vor wenigen
Tagen gelesen, dass sich eine Frau
strafrechtlich verantworten muss,
weil sie eine andere Frau beleidigt
haben soll.
Wer in Netzwerken, welche
öffentlich zugänglich sind, belei-
digende oder herabsetzende
Äußerungen gegenüber einer
anderen Person macht, läuft Ge-
fahr, dass dies bei Anzeigeerstat-
tung einer strafrechtlichen Prü-
fung unterzogen wird und zu
empfindlichen Strafen führen
kann.

Die Fragen stellte Frank Förtsch.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ALEXANDER MÜLLER

Kronach — Die Kronacher Woh-
nungsbaugesellschaft (KWG)
könnte in nächster Zukunft eine
neue Struktur erhalten. Wie aus
gut unterrichteten Kreisen ver-
lautet, haben Gesellschafter,
Aufsichtsrat und Geschäftsfüh-
rer seit geraumer Zeit mit priva-
ten Investoren verhandelt, um
die Zukunft des Unternehmens
zu sichern.

Am kommenden Montag sol-
len die Fraktionsspitzen aus
Stadtrat und Kreistag über die
Ergebnisse informiert werden.
Bürgermeister Wolfgang Beier-

größlein (Freie Wähler) als Ver-
treter des Hauptgesellschafters
Stadt Kronach wollte sich ges-
tern auf Nachfrage zu den Ein-
zelheiten nicht äußern. Er ver-
wies allerdings auf die gute Ar-
beit der Kronacher
Wohnungsbaugesellschaft in den
vergangenen 60 Jahren. Nun sei
es allerdings wichtig, dass sich
die Wohnungsbaugesellschaft
neu ausrichte. Dies sei eines sei-
ner Ziele nach der Wahl 2008 ge-
wesen, an der er seitdem ge-
meinsam mit dem Landrat, dem
Aufsichtsrat und der Geschäfts-
führung gearbeitet habe.

Dem Vernehmen nach macht
der KWG ein Investitionsstau

von zwischen 15 und 20 Millio-
nen Euro zu schaffen, den sie aus
eigener Kraft nicht abbauen
kann. In ihren Häusern wohnen
zudem öfter sozial schwächere
Mieter. In zwei Gutachten – von
einem unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer und vom Bayer-
ischen Kommunalen Prüfungs-
verband – wurde die Situation
dargestellt. Bürgermeister
Beiergrößlein hatte ein Ent-
wicklungskonzept gefordert.

Schluss der Verantwortli-
chen: Ein privater Investor soll
einbezogen werden – zudem
wird offenbar darüber nachge-
dacht, den Bestand an Wohnun-
gen zu verringern.

Viel zu schnell
unterwegs
Nordhalben — Einen Bußgeldbe-
scheid über 440 Euro, vier
Punkte in Flensburg und zwei
Monate Fahrverbot erhält ein
Kraftfahrer, der mit 123 „Sa-
chen“ bei zulässigen 60 Stun-
denkilometern unterwegs war.
Insgesamt neun Kraftfahrer
mussten auf der Staatsstraße
2207, zwischen der Ködeltal-
sperre und Nordhalben, wäh-
rend einer vierstündigen Ge-
schwindigkeitsüberwachung
durch die Verkehrspolizei Co-
burg beanstandet werden. Das
zeigt, dass sich die überwiegen-
de Anzahl der Verkehrsteilneh-
mer an die Geschwindigkeits-
reduzierung hielt.

Ladendiebin
rennt davon
Kronach — Als am Donnerstag,
11 Uhr, eine circa 35 Jahre alte
Frau ein Bekleidungsgeschäft
„Am Flügelbahnhof“ in Kro-
nach verließ, löste sie den Dieb-
stahlsalarm aus. Trotz Auffor-
derung durch das Personal, ste-
hen zu bleiben, rannte die Frau
in Richtung Firma Deichmann
weiter. Auf Höhe des dortigen
Parkplatzes warf sie während
der Verfolgung eine braune Le-
derhandtasche weg. Wie sich
später herausstellte, befanden
sich darin nicht bezahlte Be-
kleidungsstücke im Wert von
über 500 Euro. Die Ladendie-
bin konnte unerkannt entkom-
men. Sie ist circa 165 Zentime-
ter groß, schlank und hat kur-
ze, hellblonde Haare. Wer kann
Hinweise auf die Frau geben?

Polizei sucht
Unfallzeugen
Küps — Am Donnerstag, um
9.20 Uhr, ereignete sich in der
Bahnhofstraße in Küps, in Hö-
he der Sparkasse, ein Verkehrs-
unfall. Zwei Pkw kollidierten
beim Rückwärtsfahren. Hier-
bei entstand ein Gesamtsach-
schaden von 2000 Euro. Zu die-
sem Unfall werden von der
Kronacher Polizei Zeugen ge-
sucht.

Blumenschmuck von
Grab verschwunden
Nordhalben — In den zurücklie-
genden Tagen trieb ein bisher
unbekannter Täter sein Unwe-
sen auf dem Friedhof in Nord-
halben. Offensichtlich in den
späten Abendstunden entwen-
dete er mehrmals von einem
Grab den Blumenschmuck.
Wer diesbezügliche Beobach-
tungen gemacht hat, wird ge-
beten, sich mit der Polizeiin-
spektion Ludwigsstadt, Tele-
fon 09263/97502-0, in
Verbindung zu setzen. pi

Kronach — Die Stadtverwaltung
Kronach macht auf einen Ver-
steigerungstermin von Fundsa-
chen am kommenden Donners-
tag, 26. Mai, aufmerksam und
lädt dazu ein. Die Auktion be-
ginnt um 16 Uhr im Foyer des
Kronacher Rathauses am
Marktplatz. Zum Aufruf kom-
men diesmal ausschließlich
Fahrräder und Handys, die im
städtischen Fundamt gelandet
sind. Schon ab Dienstag, 24.
Mai, können die Fahrräder
während der Öffnungszeiten
der Stadtverwaltung im Rat-
haus besichtigt werden. red

Tettau — Am Montag, 30. Mai,
18 Uhr, findet eine Sitzung des
Marktgemeinderates Tettau im
Rathaus Tettau, Sitzungssaal
statt. Dazu lädt Bürgermeister
Hans Kaufmann (SPD) ein.
Auf der Tagesordnung der
Marktgemeinderatssitzung
stehen die Genehmigung der
Niederschrift vom 9. Mai, die
Kläranlage Sattelgrund, Haus-
haltsberatungen, der Straßen-
bau im Markt Tettau (Antrag
der SPD-Fraktion) und Bauan-
träge. red

Manuela Wittmann ist Anwältin
in der Kanzlei Wittmann in Kro-
nach. Sie ist 41 Jahre alt. Ihr
Fachgebiet ist Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht. ff

Gründung Die Kronacher
Wohnungsbaugesellschaft wur-
de Ende 1949 auf Initiative von
Bürgermeister Konrad Popp
(SPD) gegründet. Die Stadt hat-
te damals rund 2000 Kriegs-
flüchtlinge aufgenommen.

Struktur Die KWG besitzt rund
750 Mietwohnungen in 135
Häusern. Eigentümer sind die
Stadt (75 Prozent) und der
Landkreis Kronach (25 Pro-
zent). Neben den Gesellschaf-
tern gibt es einen Aufsichtsrat
und einen Geschäftsführer. am

Manuela Wittmann
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Wenn Facebook zur Falle wird

KOMMUNIKATION (5) Wegen
einer Beleidigung in Face-
book zeigte vor vier Wochen
eine Küpserin eine Frau aus
Kronach an. Rechtsanwältin
Manuela Wittmann erläutert,
was man im sozialen Netz-
werk darf und was man besser
unterlassen sollte.
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